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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, ute Apfelbeck, 

Probst haben am 1. Februar 1990 unter der Nr. 4942/J an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Infusionstheraphie gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

Vi1. Wie haben sich die Kosten für die Infusionstherapie in den 
Krankenanstalten seit 1983 in absoluten Zahlen entwickelt? 

2. stimmen die Vorwürfe der Ärztekammer, wonach Chefärzte 
Genehmigungen erteilen oder verweigern, größtenteils ohne 
den Patienten gesehen geschweige denn untersucht zu haben? 

3. Ist nach Ansicht Ihres Ressorts eine solche Vorgangsweise 
mit dem Ärztegesetz vereinbar? 

4. Entsteht nach Auffassung Ihres Ressorts bei Gesundheits­
schäden durch Vorenthaltung wichtiger Heilmittel eine 
Haftungspflicht des Sozialversicherungsträgers bzw. seiner 
Angestellten? 

5. Welche Mehrkosten entstehen durch den stationären Aufent­
halt von Infusionspatienten in Krankenanstalten?iU 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 und 5: 

Zahlenangaben über die Entwicklung der Kosten für die 
Infusionstherapie in den Krankenanstalten bzw. über die Mehr­

kosten, die durch den stationären Aufenthalt von Infusions­
patienten in Krankenanstalten entstehen, sind weder im Bundes­

kanzleramt-Gesundheit noch in der Geschäftsstelle des KRAZAF 

verfügbar. 

Zu den Fragen 2 bis 4: 

Festzuhalten ist, daß das Ärztegesetz lediglich auf die Verord­
nung von Medikamenten durch den behandelnden Arzt anwendbar ist. 

Diese Fragen betreffen jedoch nicht die Verschreibung von Medi­

kamenten nach dem Ärztegesetz, sondern die Kostentragung durch 

die sozialversicherung und fallen somit als Angelegenheit der 

Sozialversicherung in den Kompetenzbereich des Bundesmini­

steriums für Arbeit und Soziales. 
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